
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1967/4/27 9Os52/67
(9Os53/67)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1967

Norm

StPO §202

Rechtssatz

Unrichtige Angaben, die ein Beschuldigter (Verdächtiger) vor der Sicherheitsbehörde macht, begründen, auch wenn sie

unrichtiger Art sind, nicht den Tatbestand des Betruges.

Entscheidungstexte

9 Os 52/67
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